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 Veröffentlicht am 28.09.1993

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §5 Abs2;

BDG 1979 §8 Abs3;

Rechtssatz

Die Systematik des Beamten-Dienstrechtsgesetzes zeigt, daß die Regelung des § 8 Abs 3 BDG 1979 im Verhältnis zu

dem aus dem § 5 Abs 2 BDG 1979 ableitbaren Grundsatz, daß Ernennungen nicht rückwirkend erfolgen dürfen, eine

Ausnahmemöglichkeit vorsieht. Unter den im § 8 Abs 3 BDG 1979 genannten Voraussetzungen besteht für die

Dienstbehörde die Möglichkeit, durch einen bestimmten Zeitraum nach rechtskräftigem Abschluß des

Disziplinarverfahrens bzw der Suspendierung die bescheidmäßig o engehaltene Ernennung mit Rückwirkung zu

BEANTRAGEN bzw wenn sie selbst Ernennungsbehörde ist, AUSZUSPRECHEN. Ein subjektives Recht darauf, daß die

Behörde von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, besteht nicht.
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